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RS OGH 1992/2/20 7Ob509/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.02.1992

Norm

EO §382 I

Rechtssatz

Das Gericht ist bei der Auswahl des Sicherungsmittels nach § 382 EO nicht durch die Anträge der Parteien beschränkt.

Es können jedoch nicht Sicherungsmittel angeordnet werden, die die gefährdete Partei o5enbar selbst nicht haben

will.
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